
 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 19/1658 (neu) 

19. Wahlperiode 17.09.2019 

Kleine Anfrage 
 

der Abgeordneten  Beate Raudies (SPD) 
 

und 
 

Antwort 
 

der Landesregierung - Finanzministerium 
 

Straf- und steuerrechtliche Verjährung von Cum-Cum-Geschäften 

 

Vorbemerkung der Fragestellerin 
Die steuer- und strafrechtliche Aufarbeitung der systematischen Umgehung inländi-
scher Dividendenbesteuerung (sogenannte „Cum-Cum-Geschäfte“) scheint auch 
mehrere Jahre nach Bekanntwerden der rechtswidrigen Praktiken nicht abgeschlos-
sen. Zu Recht weisen Medienberichte auf die drohende Verjährung nicht rechtzeitig 
aufgeklärter Fälle hin. Dies wäre angesichts der hohen Summen, die dem Fiskus auf 
diese Weise verloren gegangen sind, nicht zu verantworten.  
 
Vorbemerkung der Landesregierung 
Im Zuständigkeitsbereich der Steuerverwaltung Schleswig-Holstein sind bislang 
keine Fälle des sog. Dividendenstrippings in der Form von Cum-Cum-Fallgestaltun-
gen, bei denen die inländische Besteuerung von Dividenden umgangen wird, be-
kannt geworden. Cum-Cum-Fallgestaltungen treten wegen damit verbundener Kos-
ten in der Regel nicht im Rahmen von Kleinunternehmen auf. Bei den von der Groß- 
und Konzernbetriebsprüfung bei dem Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste geprüf-
ten Großunternehmen, die regelmäßig der Anschlussprüfung unterliegen, sind bisher 
keine entsprechenden Fallgestaltungen gemeldet worden. Ebenso wurde Schleswig-
Holstein kein entsprechendes Kontrollmaterial aus anderen Ländern zugeleitet. Er-
gänzend wird auf die Beantwortung der Bundesregierung auf die im Deutschen Bun-
destag gestellte Kleine Anfrage der Abgeordneten Fabio De Masi, Jörg Cezanne, 
Klaus Ernst, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE vom 7. August 2019 
– BT-Drs. 19/12212 – zur Frage 4 verwiesen. 
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1. Wie viele Fälle drohen nach Kenntnis der Landesregierung derzeit strafrecht-
lich und steuerrechtlich zu verjähren?  

 
Bisher sind in Schleswig-Holstein keine Cum-Cum-Fallgestaltungen bekannt 
geworden. Auf die Vorbemerkung der Landesregierung wird verwiesen. 

 
2. Was wurde bisher unternommen, um die drohenden Verjährungen zu verhin-

dern? 
 

In Ermangelung steuer- oder steuerstrafrechtlicher Verfahren, bei denen eine 
steuerliche Festsetzungsverjährung oder strafrechtliche Verfolgungsverjäh-
rung eintreten könnte, wurden auch keine Maßnahmen zur Verhinderung des 
Verjährungseintritts unternommen.  
 

3. Wie wird sichergestellt, dass eine rechtzeitige Verjährungsunterbrechung ge-
gen noch nicht identifizierte Täter erfolgen kann? 

 
Die Groß- und Konzernbetriebsprüfung beim Finanzamt für Zentrale Prüfungs-
dienste ist hinsichtlich der Prüfung anzurechnender Steuerabzugsbeträge hin-
reichend sensibilisiert, um Cum-Cum Fallgestaltungen zu prüfen und aufzude-
cken. 
 
Maßnahmen zur Unterbrechung der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung 
nach § 78c StGB, § 376 Abs. 2 AO setzen voraus, dass ein Beschuldigter im 
Strafverfahren bzw. ein Betroffener im Bußgeldverfahren identifiziert worden 
ist. Es besteht keine Möglichkeit, die Unterbrechung der Verfolgungsverjäh-
rung außerhalb eines Strafverfahrens gegen einen konkreten Beschuldigten 
bzw. Bußgeldverfahrens gegen einen Betroffenen. 
 

4. In welchem Umfang sind schon Verjährungen eingetreten und wie hoch ist der 
Schaden? 
 
Bislang sind in Schleswig-Holstein keine Cum-Cum-Fallgestaltungen bekannt 
geworden.  

 
5. Gibt es Haftungsschuldner für die entstandenen Schäden? 

 
Bislang sind in Schleswig-Holstein keine Cum-Cum-Fallgestaltungen bekannt 
geworden.  
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Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 5. August 2019 übermittelt. Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext. Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.
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Fälle von Cum/Cum-Gestaltungen nach Institutsgruppen Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.
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Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.
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Finanzielle Rückstellungen nach Instituten Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.
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Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.
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Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.
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Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.
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